
 

 

 

1 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

38. Wie wirkt sich der Denkmalschutz auf religiöse Versamm-

lungsräume aus? 
 

 

Das Denkmalschutzgesetz regelt u.a. welche  Gebäude unter Denkmalschutz 

gestellt werden und inwieweit Denkmalgeschütztes verändert werden darf. 

Dies ist eine Bundeskompetenz. Als denkmalschutzwürdig - also aus öffent-

lichem Interesse erhaltenswert - gelten unter bestimmten Bedingungen 

auch religiöse Versammlungsräume1.   

 

Bis Ende 2009 gab es bei Denkmalen im Eigentum einer gesetzlich aner-

kannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtung 

eine „gesetzliche Vermutung“ für eine „vorläufige Unterschutzstellung“.2  

Ab 2010 stehen nur mehr solche Objekte unter Schutz, bei welchen ein öf-

fentliches Interesse an der Erhaltung mittels Bescheid festgestellt wird.3   

 

Für Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege berät der  Denk-

malbeirat das Bundesdenkmalamt bzw. das BMUKK. Als nichtständiges 

Mitglied kann bei kirchlichem Eigentum ein/e VertreterIn der betreffenden 

gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft beigezogen wer-

den. 

 

Auch religiöse Bekenntnisgemeinschaften oder Vereine können Eigentüme-

rInnen  von denkmalgeschützten Objekten sein. Dies ist in der Praxis jedoch 

eher die Ausnahme. 4  

 

Möchte eine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft ein 

dem Gottesdienst gewidmetes Denkmal (samt dazu gehörender Neben-

räumlichkeiten) baulich verändern, so ist das nur beschränkt möglich: es 

                                                           

1 Siehe für die Steiermark: http://www.bundesdenkmalamt.at/documents/703620422.pdf und 
für Tirol: http://www.bda.at/documents/792545628.pdf 
2 Siehe Denkmalschutzgesetz §8 
3 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemein-
schaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f 
4 Vgl. Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschriften für Religionsgemein-
schaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f 

http://www.bundesdenkmalamt.at/documents/703620422.pdf
http://www.bda.at/documents/792545628.pdf
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müssen diese Änderungen für die Abhaltung von Gottesdiensten und die 

Teilnahme der Gläubigen daran notwendig sein. Diese Notwendigkeit auf-

grund religiöser Vorschriften muss durch die Oberbehörde der Religions-

gemeinschaft bestätigt werden.5  

 

Bei religiösen Bekenntnisgemeinschaften und Vereinen können vom Bun-

desdenkmalamt Änderungen an einem denkmalgeschützten religiösen Ver-

sammlungsraum abgelehnt werden, auch wenn dessen Aussehen nicht mit 

den Vorschriften der Gemeinschaft zur Religionsausübung übereinstimmt. 

In der Praxis betrifft dies besonders bereits lange genutzte und (mittlerwei-

le) denkmalgeschützte religiöse Versammlungsräume.6  
 
 
 
Betreffende Gesetzesstellen  
Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstleri-
schen oder sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG) 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
009184 

§ 1. (1) Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Bestimmungen finden auf von Menschen geschaffe-
ne unbewegliche und bewegliche Gegenstände (einschließlich Überresten und Spuren gestaltender 
menschlicher Bearbeitung sowie künstlich errichteter oder gestalteter Bodenformationen) von ge-
schichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn ihre 
Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentlichen Interesse gelegen ist. Diese Bedeutung kann den 
Gegenständen für sich allein zukommen, aber auch aus der Beziehung oder Lage zu anderen Gegen-
ständen entstehen. „Erhaltung“ bedeutet Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Verbringung 
ins Ausland. 

(…)  

(3) Gruppen von unbeweglichen Gegenständen (Ensembles) und Sammlungen von beweglichen Ge-
genständen können wegen ihres geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Zusam-
menhanges einschließlich ihrer Lage ein Ganzes bilden und ihre Erhaltung dieses Zusammenhanges 

                                                           

5 “Mit anderen Worten, diese haben bezüglich denkmalgeschützter Objekte einen Rechtsan-
spruch darauf, dass Änderungen insoweit bewilligt werden, als dies ihren liturgischen Vorschrif-
ten entspricht. Dass es in der Praxis oft sehr schwierig ist, diesen Rechtsanspruch durchzuset-
zen, ist eine andere Sache.” (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschrif-
ten für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f) 
6 „Problematisch kann dies dann werden, wenn es sich um eine in Österreich lange bestehende 
Freikirche handelt - wie etwa die Mennonitische Freikirche oder den Bund der Baptistenge-
meinden in Österreich - die seit dem 19. Jahrhundert Eigentümerin einer denkmalgeschützten 
Baulichkeit ist, die stets gottesdienstlichen Zwecken gedient hat, und diese nunmehr eine Ände-
rung bzw Anpassung ihrer Räumlichkeit im Hinblick auf liturgische Vorschriften wünscht. Eine 
derart massive Eingriffsmöglichkeit von Behörden, bauliche Änderungen in gottesdienstlich 
gewidmeten Baulichkeiten trotz liturgischer Notwendigkeit abzulehnen und damit die freie Re-
ligionsausübung einzuschränken, ist meiner Meinung im Hinblick auf Artikel 9 Abs 2 EMRK nicht 
so ohne weiteres gedeckt.“ (Krömer Peter: Zur Problematik unterschiedlicher Rechtsvorschrif-
ten für Religionsgemeinschaften in: öarr 2010, 198-221, S. 207f) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184
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wegen als Einheit im öffentlichen Interesse gelegen sein. Mehrheiten unbeweglicher oder beweglicher 
Denkmale, die bereits von ihrer ursprünglichen oder späteren Planung und/oder Ausführung her als im 
Zusammenhang stehend hergestellt wurden (wie Schloss-, Hof- oder Hausanlagen mit Haupt- und 
Nebengebäuden aller Art, einheitlich gestaltete zusammengehörende Möbelgarnituren usw.) gelten 
als Einzeldenkmale. Als Teil einer Hausanlage zählen auch die mit dieser in unmittelbarer Verbindung 
stehenden (anschließenden) befestigten oder in anderer Weise architektonisch mit einbezogenen 
Freiflächen. 

(…) 

 (8) Werden nur Teile eines Denkmals geschützt (Teilunterschutzstellung), so umfasst dieser Schutz 
auch die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies für die denkmalgerechte Erhaltung der eigentlich 
geschützten Teile notwendig ist. 

(9) Durch die Unterschutzstellung eines Denkmals werden auch alle seine Bestandteile und das Zu-
behör sowie alle übrigen mit dem Denkmal verbundenen, sein überliefertes oder gewachsenes Er-
scheinungsbild im Inneren oder Äußeren mitprägenden oder den Bestand (die Substanz) berührenden 
Teile mit einbezogen. Dazu zählt auch die auf einen besonderen spezifischen Verwendungszweck 
des Denkmals ausgerichtete Ausstattung oder Einrichtung, soweit sie auf Dauer eingebracht wurde. 

(…) 

Vorläufige Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung 

§ 2. (1) 1. Bei Denkmalen gemäß § 1 Abs. 1 und 3, die sich im alleinigen oder überwiegenden Eigen-
tum des Bundes, eines Landes oder von anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, 
Fonds sowie von gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften einschließlich ihrer 
Einrichtungen befinden (sowie bei Denkmalen, auf die die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 zweiter und 
dritter Satz zur Anwendung kommen), gilt das öffentliche Interesse an ihrer Erhaltung so lange als 
gegeben (stehen solange unter Denkmalschutz), als das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag einer 
Partei (§ 26f) auf Feststellung, ob die Erhaltung tatsächlich im öffentlichen Interesse gelegen ist oder 
nicht, bzw. von Amts wegen (Abs. 2) eine bescheidmäßige Entscheidung über das tatsächliche Vor-
liegen des öffentlichen Interesses getroffen hat (Unterschutzstellung kraft gesetzlicher Vermutung). 
Diese gesetzliche Vermutung gilt auch dann, wenn das alleinige oder überwiegende Eigentum juristi-
scher Personen gemäß dem ersten Satz lediglich durch eine Mehrheit der Miteigentumsanteile der 
genannten Personen zustande kommt. 

2.Die Vermutung gilt nicht für Gebrauchsgegenstände, die in größerer Menge industriell oder hand-
werklich hergestellt wurden und weniger als 100 Jahre alt sind, es sei denn, es handelt sich 
um mitgeschützte Bestandteile oder Zubehör im Sinne des § 1 Abs. 9 eines unter Denkmal-
schutz stehenden Objekts. Ausgenommen von dieser gesetzlichen Vermutung sind auch Park- 
und Gartenanlagen gemäß § 1 Abs. 12 hinsichtlich jener Teile, die aus gestalteter Natur be-
stehen. 

3.Die gesetzliche Vermutung gemäß diesem Absatz vermag eine bescheidmäßige Feststellung des 
Bundesdenkmalamtes gemäß § 1 Abs. 4 und 5 hinsichtlich des Vorliegens eines einheitlichen 
Ganzen von mehreren unbeweglichen (Ensembles) oder beweglichen Denkmalen (Sammlun-
gen) nicht zu ersetzen. 

4.Auf die besonderen Bestimmungen für Archivalien (§§ 24 ff) wird verwiesen. 

(2) Das Bundesdenkmalamt kann auch von Amts wegen feststellen, ob ein öffentliches Interesse an 
der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich besteht. 

(3) Bescheidmäßige Feststellungen des tatsächlichen Bestehens des öffentlichen Interesses an der 
Erhaltung eines Denkmals gemäß den obigen Absätzen 1 und 2, gemäß § 2a Abs. 5 und 6, § 4 Abs. 2 
(in den Fassungen vor der Novelle BGBl. Nr. 167/1978), § 6 Abs. 2 und 5, § 9 Abs. 3 sowie § 25a 
bewirken (auch wenn es sich zugleich um eine Feststellung des Vorliegens eines einheitlichen Gan-
zen handelt), ohne zeitliche Begrenzung sämtliche Rechtsfolgen von Bescheiden gemäß § 3 (Unter-
schutzstellung durch Bescheid) auch hinsichtlich jener Folgen, die sich daraus ergeben, dass Ensem-
bles oder Sammlungen zu einer Einheit erklärt werden. 

(4) Bei unbeweglichen Denkmalen (einschließlich der gemäß § 1 Abs. 9 mitumfassten Teile) endet die 
gesetzliche Vermutung gemäß Abs. 1 und damit die Unterschutzstellung bloß kraft gesetzlicher Ver-
mutung mit 31. Dezember 2009. Dies gilt auch für Fälle von Unterschutzstellungen gemäß § 6 Abs. 1. 

Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung 

§ 2a. (1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 
Abs. 1 kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die Be-
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stimmungen dieses Paragrafen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die 
Beendigung der Unterschutzstellung gemäß § 2 Abs. 4 noch eine Beschränkung der Veräußerung 
gemäß § 6 Abs. 1. Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die Denkmale zu 
bezeichnen und hat wenigstens die topografischen und grundbücherlichen Daten der Denkmale zu 
enthalten. 

(2) Eine Unterschutzstellung auf Grund dieses Paragrafen hat zur Voraussetzung, dass es sich um ein 
Denkmal handelt, dem Bedeutung in einer Weise zugesprochen werden kann, dass für den Fall der 
verfahrensmäßigen Prüfung gemäß Abs. 5 oder 6 die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Bestimmungen 
des § 1 über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vol-
lem Umfang. 

(…)  

(5) Nach erfolgter Unterschutzstellung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich von 
der - anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden - nunmehr konkret er-
folgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben. Den Benachrichtigten ist gleichzei-
tig als Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im Sinne 
des § 2 Abs. 1 bzw. § 26 Z 2 und 3 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, es 
möge bescheidmäßig festgestellt werden, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung in der Ver-
ordnung zu Unrecht angenommen wurde oder nicht. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es kei-
ne zeitliche Begrenzung. Über Anträge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden. 

(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen feststellen, 
ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich gegeben ist. 

(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch im Sinne der Bestim-
mung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das Grund-
buchgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. Das Ergebnis von 
Verfahren gemäß Abs. 5 und 6 sind dem Grundbuchgericht spätestens sechs Monate nach Rechts-
kraft dieser Bescheide zum Zweck der Ersichtlichmachung mitzuteilen. 

Unterschutzstellung durch Bescheid 

§ 3. (1) Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzlicher Vermutung oder durch Verordnung unter 
Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse an ihrer Erhaltung erst dann als gegeben, wenn 
sein Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Bescheid festgestellt worden ist (Unterschutzstel-
lung durch Bescheid). 

(…)  

(3) Die Tatsache der Unterschutzstellung unbeweglicher Denkmale (einschließlich Ensembles sowie 
Park- und Gartenanlagen) durch Bescheid gemäß Abs. 1 bzw. diesem in ihren Folgen gleichgestellte 
Bescheide (§ 2 Abs. 3) ist über Mitteilung des Bundesdenkmalamtes im Grundbuch (allenfalls Eisen-
bahnbuch) von Amts wegen ersichtlich zu machen. Bei bescheidmäßiger Aufhebung des festgestell-
ten öffentlichen Interesses an der Erhaltung durch Bescheid ist die Ersichtlichmachung über Mitteilung 
des Bundesdenkmalamtes von Amts wegen zu löschen. Die Mitteilung hat jeweils spätestens sechs 
Monate nach Eintritt der Rechtskraft der bescheidmäßigen Feststellungen zu erfolgen. 

(…)  

Anzeige kleiner Reparaturarbeiten, Absicherungsarbeiten bei Gefahr 

§ 4. (1) Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, 
die den Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung 
beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 Abs. 1 verboten.  

(…) 

Denkmalschutzaufhebungsverfahren 

§ 5. (1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilli-
gung des Bundesdenkmalamtes, es sei denn, es handelt sich um eine Maßnahme bei Gefahr im Ver-
zug (§ 4 Abs. 2).  

(…) 

(4) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Paragrafen ist dem Antrag auf Veränderung 
eines dem Gottesdienst gewidmeten Denkmals (samt zugehöriger Nebenobjekte) einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft einschließlich ihrer Einrichtungen auf jeden Fall so weit 
stattzugeben, als die Veränderung für die Abhaltung des Gottesdienstes und der Teilnahme der Gläu-
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bigen daran nach den zwingenden oder zumindest allgemein angewandten liturgischen Vorschriften 
der gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft notwendig ist. Als notwendig gelten 
jedenfalls alle Vorschriften, ohne deren Beachtung die regelmäßige Abhaltung allgemeiner Gottes-
dienste nicht gestattet wäre und auch jene Umstände, die den Gläubigen die regelmäßige Teilnahme 
am Gottesdienst in ausreichendem Maße und in zumutbarer, würdiger Weise ermöglicht. Art und Um-
fang der Notwendigkeit ist auf Verlangen des Bundesdenkmalamtes durch eine von der zuständigen 
Oberbehörde der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft ausgestellte Bescheinigung nachzu-
weisen. Um dem Bundesdenkmalamt Gelegenheit zu geben, Gegenvorschläge zu erstatten, ist in 
dieser Bescheinigung auch darzulegen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden, wenn 
den Veränderungen nicht in der beantragten Weise oder im beantragten Umfang entsprochen würde 
und ist in dieser Bescheinigung auch zu allfällig bereits gemachten Gegenvorschlägen des Bundes-
denkmalamtes Stellung zu nehmen. 

(…) 

Einheit von Sammlungen 

§ 6. (1) Die freiwillige Veräußerung von Denkmalen, die lediglich kraft gesetzlicher Vermutung unter 
Denkmalschutz stehen (§ 2 Abs. 1), bedarf der Bewilligung des Bundesdenkmalamtes. Werden derar-
tige Denkmale ohne Bewilligung des Bundesdenkmalamtes freiwillig veräußert, sodass daran zumin-
dest zur Hälfte Eigentum von nicht in § 2 Abs. 1 erster Satz genannten Personen entsteht, so unterlie-
gen sie dennoch nach wie vor den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 samt den sich daraus ergebenden 
Rechtsfolgen. Soweit die freiwillige Veräußerung durch Gesetz erfolgt, endet diese Fortdauer fünf 
Jahre nach erfolgtem Eigentumsübergang. 
(…) 

Denkmalbeirat 

§ 15. (1) Der Denkmalbeirat ist ein Gremium zur Beratung des Bundesdenkmalamtes (in Fällen des 
§ 33 auch des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten) bei der Lösung von 
Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Ständige Mitglieder werden vom Bundesminis-
ter für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten aus Vertretern der facheinschlägigen Wissenschaften 
(Kunstgeschichte, Architektur, Baukunst, Geschichte, Archäologie, Raumplanung, Betriebswirtschaft 
usw.) auf die Dauer von sechs Jahren ernannt. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenhei-
ten, die Bundes-Ingenieurkammer sowie der Kunstsenat können je ein ständiges Mitglied entsenden. 
Nach Art und Lage des jeweiligen Denkmals sind ferner als nichtständige Mitglieder je ein Vertreter 
des Bundeslandes und der Gemeinde, des Fremdenverkehrs (Wirtschaftskammer), bei kirchlichem 
Eigentum ein Vertreter der betreffenden gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft und 
schließlich nach Möglichkeit auch Vertreter von Vereinen, deren Vereinsziel auf die Erhaltung von 
Kulturgütern (einschließlich solcher von lokaler Bedeutung) ausgerichtet ist, beizuziehen. Der Denk-
malbeirat kann auch in Ausschüssen zusammentreten. 
(…) 

Partei- und Antragsrechte 

§ 26. Soweit bei den einzelnen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht noch zusätzliche geson-
derte Detailregelungen getroffen sind, bestehen im Rahmen dieses Bundesgesetzes nachfolgende 
grundlegende Partei- und Antragsrechte: 

1.Bei Verfahren gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2, 2a Abs. 5 und 6, 3 Abs. 1 und 5, 5 Abs. 7, 6 Abs. 2 und 9 
Abs. 3, die die (positive oder negative) Feststellung des öffentlichen Interesses an der Erhal-
tung unbeweglicher Denkmale betreffen, kommt Parteistellung nur dem Eigentümer (§ 27), 
dem Landeshauptmann, der Gemeinde und dem Bürgermeister, im Falle des Vorliegens eines 
Baurechts auch dem Bauberechtigten (§ 27) zu. 

2.Dem Eigentümer, dem Landeshauptmann sowie bei unbeweglichen Denkmalen auch der Gemeinde 
und dem Bürgermeister steht ein Antragsrecht gemäß § 2 Abs. 1 Z 1, § 2a Abs. 5 und § 25a 
auf Feststellung, ob ein öffentliches Interesse tatsächlich besteht, zu; dasselbe gilt im Falle ei-
nes Baurechts auch für den Bauberechtigten (§ 27 Abs. 1). 

 


